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BMF: Umsatzsteuerliche
Behandlung von
Reihengeschäften

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 25. April 2023 ein
Schreiben zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Reihengeschäften
veröffentlicht.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/236980/
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Hintergrund

Durch das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer

steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019, BGBl. I S. 2451, wurden nach § 3 Absatz 6 UStG ein

neuer Absatz 6a angefügt und in Absatz 6 die Sätze 5 und 6 gestrichen.
Diese Gesetzesänderung dient zum einen der Umsetzung von Artikel 36a der Richtlinie 2006/112/EG des

Rates vom 28. November 2006 zum gemeinsamen Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL).

Der durch Artikel 1 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2018/1910 des Rates vom 4. Dezember 2018 in die

MwStSystRL eingeführte Art. 36a enthält erstmals eine ausdrückliche unionsrechtliche Regelung zur

Zuordnung der Warenbewegung (Beförderung oder Versendung) beim Reihengeschäft im

innergemeinschaftlichen Handel. Danach wird diese, wenn sie durch einen Zwischenhändler erfolgt,

grundsätzlich nur der Lieferung an ihn zugeordnet. Abweichend hiervon wird die Warenbewegung jedoch

der Lieferung durch den
Zwischenhändler zugeordnet, wenn der Zwischenhändler seinem Lieferer die Mehrwertsteuer-

Identifikationsnummer mitgeteilt hat, die ihm vom Mitgliedstaat, aus dem die Gegenstände befördert oder

versendet werden, erteilt worden ist.
Der Begriff „Zwischenhändler“ bezeichnet zum Zwecke dieser Vorschrift einen Lieferer innerhalb einer

Reihe (mit Ausnahme des ersten Lieferers in der Reihe), der die Gegenstände selbst oder auf seine

Rechnung durch einen Dritten befördert oder versendet.

Zum anderen dient die Gesetzesänderung der Beseitigung von Rechtsunsicherheiten bei der Zuordnung

der Beförderung oder Versendung bei Reihengeschäften, die infolge der Rechtsprechung des BFH

entstanden sind (vgl. dazu insbesondere die BFH-Urteile vom 28. Mai 2013 – XI R 11/09, vom 25. Februar

2015 – XI R 15/14,
und vom 25. Februar 2015 – XI R 30/13).
Hierzu wurde insbesondere gesetzlich klargestellt, dass bei der Zuordnung der bewegten Lieferung in

solchen Fällen grundsätzlich maßgeblich ist, durch wen die Beförderung bzw. Versendung der

Gegenstände erfolgt ist.

Der Umsatzsteueranwendungserlass wird im Rahmen des Schreibens angepasst.

Anwendung

Die Grundsätze des Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden.

Für den Zeitraum bis zur Veröffentlichung des Schreibens soll es nicht beanstandet werden, wenn die

Zuweisung der Transportverantwortlichkeit von den Beteiligten einvernehmlich
abweichend von Abschnitt 3.14 Absätze 7 bis 11 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses bestimmt worden

ist.

Fundstelle

BMF, Schreiben vom 25. April 2023, III C 2 - S 7116-a/19/10001 :003.

Seite 2 von 3

 BMF: Umsatzsteuerliche Behandlung von Reihengeschäften
Article No.: 236980

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-04-25-umsatzsteuerliche-behandlung-von-reihengeschaeften.pdf?__blob=publicationFile&v=1


Downloaded from Blogs on 21.02.2026 03:21h

Schlagwörter

Reihengeschäft, Umsatzsteuerrecht

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 3 von 3

 BMF: Umsatzsteuerliche Behandlung von Reihengeschäften
Article No.: 236980

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/keyword/Reihengesch%C3%A4ft/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/keyword/Umsatzsteuerrecht/
http://www.tcpdf.org

